
2. fordert den Rat und die Kommission auf, vor der Aufnahme von Verhandlungen, die von der EU über 
die Überarbeitung von Bestimmungen im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen zu führen sind, die 
Regelungen zu schaffen, die erforderlich sind, um die angemessene Beteiligung von Beobachtern des Par
laments an diesen Verhandlungen zu gewährleisten; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Organisation für die Fischerei im Nordwest
atlantik zu übermitteln. 

Änderung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haus
haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften in 
Bezug auf den Europäischen Auswärtigen Dienst ***I 

P7_TA(2010)0368 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2010 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften in Bezug auf den Europäischen Auswärtigen Dienst (KOM(2010)0085 

– C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) 

(2012/C 70 E/21) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0085), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 322 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union sowie auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0086/2010), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

— nach Stellungnahme des Rechnungshofs vom 29. April 2010 ( 1 ), 

— in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. Oktober 2010 gemachten Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union zu billigen, 

— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

— unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontroll
ausschusses gemäß Artikel 51 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontrollausschusses sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7- 
0263/2010), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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( 1 ) ABl. C 145 vom 3.6.2010, S. 4. 

Mittwoch, 20. Oktober 2010



P7_TC1-COD(2010)0054 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 20. Oktober 2010 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) Nr. …/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften in Bezug auf den 

Europäischen Auswärtigen Dienst 

(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen 
Rechtsakt, Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1081/2010.) 

ANHANG 

Erklärung der Kommission 

„Die Kommission wird sich im Rahmen ihrer Vorschläge für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen mit der Frage des 
Europäischen Entwicklungsfonds im Hinblick auf dessen Eingliederung in den Haushaltsplan der Union befassen.“ 

Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Ge
meinschaften ***I 

P7_TA(2010)0369 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2010 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Statuts der 
Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 

2010/0171(COD)) 

(2012/C 70 E/22) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0309), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 336 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7- 
0146/2010), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

— in Kenntnis des Beschlusses 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die 
Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes ( 1 ), 

— in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Oktober 2010 gemachten Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union zu billigen, 

— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
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